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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und ver-
gleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 
Vorbemerkung 
 
Mit der Beteiligung wird den Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der 
Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes 
und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen, die 
Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. 
 
Leerzeilen bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen [   ] 
 
 
A. Allgemeine Angaben   
 
Stadt/Gemeinde/Amt                Zeschdorf/ Amt Lebus 
 
[  ]  Flächennutzungsplan  
 

[X]  Bebauungsplan/ Planungsanzeige BP "Solarpark Zeschdorf" 
 
[  ]  Vorhabenbezogener Bebauungsplan   
 
[  ]  sonstiges  
 
Fristablauf für die Stellungnahme am:   25.10.2023  
 
 
B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange:  Wirtschaftsamt 
Landkreis Märkisch-Oderland 
 
Abs.: Landratsamt Märkisch-Oderland  Datum: 29.09.2023   
       Telefon: 03346/850-7612 
  Wirtschaftsamt   Fax:  03346/850-7609 
  Puschkinplatz 12   Bearb.: Herr Salabarria 
  15306 Seelow    AZ.:  61.14.14/393.23 
       AZ.-BOA: 63.30/03916-23 
 
Anmerkungen : 
 

Der Ausbau von Erneuerbaren Energien ist erklärtes energiepolitisches Ziel des Landes 
Brandenburg. Dies wird auch mit den Leitlinien des fortgeschriebenen Regionalen 
Energiekonzeptes 2021 der Region Oderland-Spree und dem aufgeführten Handlungsfeld 
„Erneuerbare Energien“ bekräftigt. 
Die Nutzung regenerativer Energien und nachwachsender Rohstoffe an raumverträglichen 
Standorten soll entsprechend den regionalen Zielvorstellungen zu einer nachhaltigen und 
integrierten ländlichen Entwicklung führen. 
 
Nach der Festlegungskarte des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg (LEP HR) sind am Vorhabenstandort keine weiteren flächenbezogenen Festlegun-
gen getroffen worden. Die abschließende Beurteilung obliegt der Gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung Berlin-Brandenburg. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gemäß G 8.1 LEP HR soll zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer 
Treibhausgase eine räumliche Vorsorge für eine klimaneutrale Energieversorgung, insbe-
sondere durch erneuerbare Energien, getroffen werden. 
Nach G 6.1 LEP HR ist der landwirtschaftlichen Bodennutzung bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Die 
Weiterentwicklung von Möglichkeiten der Erzeugung nachhaltiger ökologisch produzierter 

Landwirtschaftsprodukte ist in Ergänzung zur konventionellen Erzeugung von besonderer 
Bedeutung. 
 
Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree hat am 
13.06.2022 die Aufstellung eines Teilregionalplans „Erneuerbare Energien“ zur Steuerung 
der Windenergienutzung sowie Angebotsplanung für die Solarenergienutzung auf Freiflächen 
einschließlich der Kriterien für ein gesamträumliches Planungskonzept beschlossen (sh. An-
lage 2 Kriterienkatalog Solarenergienutzung). 

 
Die mit der Planung beabsichtigte Errichtung einer PV-Freiflächenanlage (Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes ca. 9,33 ha) tangiert intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen mit 
z.T. guten Bodenzahlen. 
 
Nach dem vorliegenden Kriterienkatalog für die Solarenergienutzung sind auch unter Bezug 
v.g. G.6.1 LEP HR weitere Raumnutzungskonflikte mit der Landwirtschaft zu vermeiden. 
Daher wird empfohlen, für die Solarenergienutzung Flächen mit einer geringen Bodengüte 
von unter 23 Bodenpunkten zu betrachten. Flächen mit Ackerzahlen zwischen 24 und 28 
Bodenpunkten gelten als bedingt geeignet und unterliegen der Abwägung. 
Bei noch höheren Bodenpunkten sollte bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen die Möglichkeit einer Doppelnut-
zung (Landwirtschaft und Energieerzeugung/ AGRI-PV) geprüft und wenn technisch möglich 
umgesetzt werden. 

Unter Bezugnahme auf § 1a Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB), nach der eine besondere 
Begründungspflicht für die Umwandlung von Landwirtschaftsflächen besteht, sollte aus Sicht 
der Kreisentwicklung in der Planbegründung hinsichtlich des Ertragsniveaus der Flächen im 
Plangebiet eine Prüfung erfolgen. 
 
In der Gemeinsamen Arbeitshilfe Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) für Kommunen 
im Land Brandenburg (Herausgeber: MLUK, MIL und MWAE des Landes Brandenburg, 
Stand: August 2023) werden AGRI-PV-Anlagen zur Verringerung von Flächenkonkurrenzen 

als Vorzugslösung empfohlen.  
Entsprechende Anforderungen sind in der DIN SPEC 19434 festgelegt. 
 
Um die Inanspruchnahme des Freiraumes aus raumordnerischer Sicht zu minimieren, sollte 
aus Sicht der Kreisentwicklung die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen vorrangig 
auf Konversionsflächen und Deponien erfolgen. 
 

 
Die Planungsabsicht (Bebauungsplan „Solarpark Zeschdorf“) der Gemeinde Zeschdorf kann 
seitens des Wirtschaftsamtes nur bedingt befürwortet werden. 
 
 
 

25.10.2023              
------------------------------------------------------ 
Datum, Unterschrift 
 
 


